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Fritz Brill
Er war 1931 nicht nur der erste Deutsche Meis-

ter im Herreneinzel und gemischten Doppel des 
erst zu Jahresbeginn gegründeten Deutschen 
Ringtennis-Bundes (DRB), sondern der maßgebli-
che „Macher“ des jungen Sportfachverbandes. 
Zweifelsohne gebührt das Verdienst dem einsti-
gen technischen Bürgermeister von Karlsruhe, 
Hermann Schneider, Ringtennis in Karlsruhe ein-
geführt und zu einer Sportart entwickelt zu haben, 
Fritz Brill war jedoch derjenige, der Ringtennis 
maßgeblich fachlich prägte und das Verbandsge-
schehen wie kein anderer gestaltete.

Hermann Schneider, der erste Präsident des 
DRB, berief den am 18. Juni 1906 in Karlsruhe ge-
borenen Fritz Brill, der 1931 an der Technischen 
Hochschule Karlsruhe sein Studium als Maschi-
nenbauingenieur gerade abgeschlossen hatte, 
zum Schriftführer und ehrenamtlichen Geschäfts-
führer des DRB. Für Ringtennis und Fritz Brill pass-
te es, dass er beruflich eine erste Anstellung bei 
der Fa. Ritter in Durlach fand. General-Direktor 
dieser Firma war der Engländer Frederik Rumsey, 
der Vorsitzender des 1930 gegründeten Karlsruher 
Ringtennis-Clubs war und im DRB als Bundesleiter 
fungierte. Es ist anzunehmen, dass er Fritz Brill ge-
wisse berufliche Freiräume gewährte und dieser 
die Einrichtungen der Firma nutzen konnte. 

Auch in familiärer Hinsicht tangierte Ringtennis 
Fritz Brill. Sein Vater war ein guter Altersklassen-
spieler, mit seinem Bruder Gustav bildete er ein er-
folgreiches Herrendoppel, seine spätere Frau Ge-
trud (geb. Kreber) wurde 1931 und 1932 Deutsche 
Meisterin im Damendoppel. Im DRB war Fritz Brill 
für Schneider und Rumsey der wichtigste Mitar-
beiter. Obwohl er nach wie vor im DRB ein absolu-
ter Spitzenspieler war, wirkte er unermüdlich und 
erfolgreich in der Verbands-Administration. Als 
der DRB Anfang 1932 die Verbandszeitschrift 
„RINGTENNIS“ herausgab, wurde er Redakteur 
dieser Publikation. Durch die politischen Umwäl-
zungen geriet der DRB 1933 in eine Krise. Trotz al-
ler Probleme hielt Fritz Brill den DRB bis zu dessen 
zwangsweiser Auflösung und Überführung in die 
Deutsche Turnerschaft (DT) 1935 auf Kurs. Es war 
deshalb folgerichtig, dass er von der DT zum Ring-
tennis-Reichsobmann berufen wurde.

Durch seinen beruflichen Wechsel 1938 nach 
Breslau musste er dieses Ehrenamt abgeben. 1942 
wechselte er zur Waggonbaufirma SEAG nach 
Dreis-Tiefenbach (heute Netphen) bei Siegen. 
Dort gründete er nach 1945 die heutige Ringten-
nis-Gemeinschaft Weidenau (heute Siegen), die 
bis zur Gegenwart zu den erfolgreichsten deut-
schen Vereinen zählt. Nicht verwunderlich war, 
dass Fritz Brill mit seiner Vita von 1957 – 1961 als 
Bundesobmann im Deutschen Turner-Bund am-
tierte. Durch seine beruflichen Veränderungen 
nach Salzgitter, Wolfsburg und Berlin musste er 
sämtliche Ringtennisaktivitäten aufgeben. Fritz 
Brill ist am 18. Dezember 1982 im Alter von 76 
Jahren in Berlin gestorben. Gernot Horn
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Wer sich dem Durlacher Postamt von der Stadt-
seite nähert, quert die als Sackgasse endende 
Herzogstraße. Im Zuge der Eingemeindung Dur-
lachs nach Karlsruhe war die ehemalige Poststra-
ße zur Vermeidung von Dopplungen 1938 umbe-
nannt worden. Den neuen Namen schlug damals 
Friedrich Eberle vor – Durlachs erster Konservator 
und Gründer seines Pfinzgaumuseums. Mit dem 
Juristen Ernst Sigmund Herzog (1747 – 1820) wur-
de nicht nur ein hoher Beamter am Karlsruher Hof 
gewürdigt, als Enkel des ersten Durlacher Post-
meisters Johann Sigmund Herzog (1667 – 1726) 
stand sein Name zugleich für ein erfolgreiches Fa-
milienunternehmen, in dessen Händen die Lei-
tung der Durlacher Postexpedition über ein Jahr-
hundert lag.

Für Baden-Durlach nahm eine landesherrliche 
Postanstalt unter Markgraf Friedrich Magnus Ge-
stalt an. Der seit 1677 amtierende Fürst versprach 
sich von dem Postprojekt Anerkennung und Pres-
tigegewinn. Angesichts des Pfälzischen Erbfolge-
kriegs (1688 – 1697) hatte er seine Pläne zunächst 
jedoch zurückzustellen. Auch Durlach blieb von 
dem verheerenden Krieg nicht verschont. Franzö-
sische Truppen brannten es im August 1689 nahe-
zu restlos nieder.

Die Posthalterei Durlach und  
die Familie Herzog

Als sich die Residenzstadt an den Wiederauf-
bau machte, war Johann Sigmund Herzog der 
Mann der Stunde. Der Sohn eines Taglöhners er-
warb das Gasthaus „Zur Blume“, das dem wohl 
nach dem Großen Brand verstorbenen Bürger 
Hans Peter Steinmetz gehört hatte und als Post-
station besonders gut geeignet  war. Seine vorteil-
hafte Lage außerhalb der Stadtmauer erlaubte es 
dem reisenden Publikum, selbst nach Torschluss 
in der „Blume“ abzusteigen und sicher zu nächti-
gen. Von Amts wegen wird Johann Sigmund erst-

mals 1703 als ihr Besitzer erwähnt. Seit der Jahr-
hundertwende war der Blumenwirt dazu mit den 
Kompetenzen eines „Badischen Landpostmeis-
ters“ ausgestattet. Da Friedrich Magnus dem 
Stuttgarter Posthalter Johann David Reinöhl 1698 
die Durchfahrt genehmigt hatte, wurden Johann 
Sigmund als Ausgleich Landkutschenkurse nach 
Straßburg, Heidelberg und bald auch nach Pforz-
heim konzessioniert. Endlich erhob der Landes-
fürst das Amt Herzogs zu einem Erblehen – ein 
die familiäre Zukunft sichernder Akt von un-
schätzbarem Wert. 1703 schloss Johann Sigmund 
mit der 15 Jahre jüngeren Anna Maria Fellner aus 
Bretten den Ehebund. Drei Söhne und eine Toch-
ter sollten das Rückgrat des aufstrebenden Fami-
lienbetriebs bilden. 

Zu einer ernsten Krise kam es allerdings, als Jo-
hann Sigmund auf den Landkutschen mit Zustim-
mung seines Landesherrn die Personenbeförde-
rung um Brief- und Paketdienste erweiterte und 
damit in ein unausgesprochenes Monopol der ta-
xisschen Reichspost vorstieß. Im Gegenzug schlos-
sen die Taxis Durlach schlicht aus ihrem Briefver-
kehrsnetz aus. Es bedurfte höchster diplomati-
scher Anstrengungen, um den rasch eskalierten 
Streit beizulegen. Im Ergebnis übernahm die 
Reichspost 1718 die Durlacher Posthalterei auf ei-
gene Kosten. Doch behielt Johann Sigmund seine 
Position als Hofpostmeister bei, mehr noch, er 
wurde in Personalunion mit den Aufgaben eines 
Reichsposthalters betraut. 

1726 starb Johann Sigmund 59-jährig. Sein Er-
be teilten sich die beiden älteren Söhne: Georg 
Adam (*1705) trat in das Postgeschäft ein, der 
gleichnamige Sohn Johann Sigmund (*1707) 
übernahm die Wirtschaft. Dass der zweitälteste 
Sohn den Vornamen des Vaters trug, wird in den 
Stadtchroniken nahezu ausnahmslos übersehen. 
Aus dem Blick gerät insofern auch eine spektaku-
läre Doppelhochzeit: 1729 heirateten Johann Sig-
mund junior und dessen Schwester Sophie Salo-

me (*1710) in die Her-
renalber Familie des 
angesehenen Kloster-
wirts und Bürgermeis-
ters Jakob Friedrich 
Benckiser ein und tru-
gen so erheblich zur 
sozialen Aufwertung 
des Durlacher Famili-
enunternehmens bei.

In der zweiten Ge-
neration baute Georg 
Adam Herzog das An-
wesen aus, indem er 
einem Ratsprotokoll 
zufolge in der Blumen-
vorstadt weitere „2 
Häuslein und Höflein“ 
erwarb. Die angren-
zenden Unterkünfte 
und Stallungen dien-
ten dem wachsenden 
Bedarf an Personal 
und an Pferden. Zur 
Jahrhundertmitte be-

Fest in Familienhand

Die Posthaltereien der Residenzstädte 
Durlach und Karlsruhe von Klaus Beyrer

 Fortsetzung Seite 2
Gasthaus zum Goldenen Kreuz, 1811 erbaut, Postwagen-Expedition, ab 1823 
auch Posthalterei. Stadtarchiv Karlsruhe



2 Blick in die Geschichte, Karlsruher stadthistorische Beiträge Blick in die Geschichte, Karlsruher stadthistorische Beiträge 3

schäftigte Georg Adam neben Kellnern, Knech-
ten und Gesellen annähernd ein Dutzend Postilli-
one und Postschreiber. An Grundbesitz kamen 
mit der Zeit Äcker, Wiesen, Weingärten, Haus- 
und Krautgärten im Gesamtumfang von 73 ½ 
Morgen (rund 25 ha) hinzu. 

Seine Erträge aus dem Postgeschäft in Höhe 
von jährlich mehreren Tausend Gulden (des drei- 
bis vierfachen Jahresverdienstes eines Hand-
werksmeisters) investierte Georg Adam nicht zu-
letzt in Gewerbebetriebe und Werkstätten. In Ko-
operation mit zwei Durlacher Bürgern gründete 
der umtriebige Posthalter 1747 eine Seidenkom-
pagnie und Manufaktur zur Herstellung von Kat-
tunstoffen und gemeinsam mit dem Schwager Jo-
hann Adam Benckiser übernahm er zwei Jahre 
später die Geschäftsleitung der weit über die 
Grenzen der Stadt bekannten Fayence-Fabrik. 
Zum gesellschaftlichen Aufstieg der Familie tru-
gen ferner die Tochter Margaretha Catharina 
(*1731) bei, die einem promovierten Hofrat das 
Jawort gab, sowie die Enkeltochter Luisa Christi-
na (*1786), die erneut ein Mitglied des Benckiser-
Clans zum Ehemann nahm – den mittlerweile in 
Pforzheim ansässigen Schmuckfabrikanten Jo-
hann Adam Benckiser junior.

Die Karlsruher Posthaltereien 

Auch in der jungen Residenzstadt Karlsruhe 
gab die Familie Herzog bei der Gründung der ers-
ten Posteinrichtung den Takt vor. Im eigens umbe-
nannten Gasthaus „Zur Post“ (ehemals „Zum 
Bock“) in der Langen Straße (heute Kaiserstraße) 
eröffnete Georg Adam 1731 ein „Briefbureau“, 
das er aber in Kommission an den Mundkoch An-
dreas Berner abtrat. Damit nicht genug, errichtete 
der Wirt des Gasthauses „Zum Waldhorn“, Jo-
hann Michael Richter, 1740 eine weitere Posthal-
terei mit Stallungen. Anders als in Durlach teilten 
sich in Karlsruhe zwei Wirte das postalische Ange-
bot: Während Berner und dessen Sohn Johann 
Andreas für die Briefpost aufkamen, die Landkut-
schen Herzogs abfertigten und an Reisende Pfer-
de vermieteten, hielt vor dem „Waldhorn“ die so-
genannte Ordinari-Fahrpost der Taxis und dazu 
seit 1742 eine erstmals rechtsrheinisch verkehren-
de „Geschwindkutsche“ auf dem Weg von Frank-

furt nach Basel. Bereits nach wenigen Jahrzehn-
ten wurde das Postgeschäft in Karlsruhe familiär 
neu geregelt. Die taxissche Fahrpostexpedition 
wechselte 1753 vom „Waldhorn“ zum „Kreuz“ mit 
dessen Wirt Andreas Fischer (*1721), während auf 
Johann Andreas Berner 1770 der Wirt des Gast-
hauses „Zum Erbprinz“, Theodor Christoph Kreg-
linger (*1731), folgte, der damit die Expedition der 
Landespost übernahm. In einer ersten Amtshand-
lung hob der Erbprinzenwirt – ein Sohn des Stadt-
bürgermeisters Johann Sebald Kreglinger – das 
Abhängigkeitsverhältnis zur Durlacher Post auf, 
die zu dieser Zeit unter der Leitung von Maria 
Christina Herzog, der Witwe Georg Adams, stand. 
Freilich bedeutete die Abnabelung Karlsruhes für 
das Durlacher Familienunternehmen bereits den 
Beginn eines schleichenden Niedergangs, der 
sich 1782 mit dem Tod Maria Christinas fortsetzte. 
Nach dem Ablauf des Trauerjahrs traten die Söh-
ne Ernst Sigmund und Georg Friedrich Herzog ihr 
Landkutschenprivileg 1783 für die stolze Summe 
von 26.800 Gulden (etwa das Zehnfache der Jah-
reseinnahmen ihrer Posthalterei) an die Reichs-
post der Thurn und Taxis ab. 

Die Entwicklung nach 1806 

Das Ende des Alten Reichs 1806 und Badens Er-
hebung zum Großherzogtum markierten für die 

Postadministration den Beginn eines neuen Zeit-
alters. Noch im gleichen Jahr richtete Karlsruhe 
ein Großherzogliches Oberpostamt ein, das auch 
das Briefpostbureau aus dem „Erbprinz“ über-
nahm. Nach einem Interim des Hauses Thurn und 
Taxis als Lehensnehmer verstaatlichte Baden das 
Postwesen 1811. Die präsidialen Verwaltungsauf-
gaben bündelte ab 1814 eine neu geschaffene 
Oberpostdirektion, die sich gemeinsam mit dem 
Oberpostamt und dem Briefpostbureau in der Ad-
lerstraße niederließ. Dessen ungeachtet versahen 
weiterhin Kreuzwirt Fischer die Postwagenexpe-
dition für den Überlandverkehr und Erbprinzen-
wirt Kreglinger die Posthalterei mit regionaler 
Ausrichtung. 

1808 erlosch die Durlacher Posthalterdynastie in 
vierter Generation mit dem Tod des letzten Post-
halters, des erst 27-jährigen Ernst Friedrich Her-
zog. Noch in demselben Jahr wurde die Haupt-
post nach Karlsruhe verlegt. Der Onkel, Ernst Sig-
mund, Namensgeber der heutigen Durlacher 
Herzogstraße, hatte sich für eine Beamtenlauf-
bahn entschieden und stand als Nachfolger nicht 
zur Verfügung. Ähnlich endete die Ära der Erb-
prinzenwirte Kreglinger: Enkel Theodor Georg 
Kreglinger (*1788) zog der Expedition im Poststall 
eine lukrative Verwaltungsaufgabe bei der Ober-
postdirektion vor. Nach dem Tod des Vaters Se-
bald Eberhard Kreglinger (1762–1822) wurden 
Posthalterei, Poststall und Postwagenexpedition 
zusammengefasst und 1823 in der Kreuzstraße un-
ter die Leitung der Fischer-Enkel Christian und 
Gustav (* beide nach 1784) gestellt.

Ab 1822 wertete Baden seinen fahrplanmäßigen 
Personenverkehr durch leichte und schnelle Post-
kutschen auf; ab 1829 hielt vor dem „Goldenen 
Kreuz“ der Fischer-Brüder täglich ein „mit Be-
schleunigung befördernder“ 14-sitziger Eilwa-
gen. Unter dem Eindruck einer enorm wachsen-
den Nachfrage bei den Reisediensten bauten sie 
ihre Posthalterei zu einem Großunternehmen aus. 
Verfügte Johann Sigmund Herzog einst über ge-
rade einmal drei Pferde, standen in den 1830er-
Jahren in dem wiederholt vergrößerten Poststall 
der Fischer-Brüder nicht weniger als 70 Rösser. 
Zur Jahrhundertmitte erreichten Reisende auf den 
Postkutschen im Großherzogtum Baden nahezu 
jeden Ort täglich. 

Adeliger Sammeleifer richtete sich an vielen 
deutschen Fürstenhöfen nicht allein auf Kunst-
werke, sondern unter anderem auch auf histori-
sche Denkmäler, naturkundliche Objekte, Mün-
zen und Bücher. Im Unterschied zu manch ande-
ren Sammlungsgegenständen haben Bücher stets 
auch einen praktischen Gebrauchswert, der sich 
in ihrer Benutzung ausdrückt. Das gilt auch für die 
Bücherkollektion der Markgrafen von Baden, die 
diese um das Jahr 1500 begonnen und in den Zei-
ten danach in ihren verschiedenen Residenzen 
kontinuierlich gepflegt und erweitert haben. 

Die Benutzung der zusammengetragenen Bü-
cher war allerdings jahrhundertelang weitgehend 
den Mitgliedern der fürstlichen Familie und des 
Hofes vorbehalten. Bisweilen durften auch ortsan-
sässige und auswärtige Gelehrte die Handschrif-
ten und Druckwerke benutzen, doch war dazu 
stets eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. 
Die Benutzung blieb infolgedessen auf Einzelfälle 
beschränkt; sie war kein generelles Angebot an 
die Bürger des Landes, sondern ein Privileg, das 
erteilt oder verwehrt werden konnte. Während et-
wa der Humanist und Reformator Johannes Oeko-
lampadius 1522 mit Genehmigung des Markgra-
fen Philipp I. zwei wertvolle Handschriften Johan-
nes Reuchlins nach Basel ausleihen durfte, wurde 
ein ähnliches Ansinnen 1702 dem Haller Theolo-
gen und Pädagogen August Hermann Francke 
durch Markgraf Friedrich VII. Magnus verweigert. 

Neue Ära im eigenen  
Bibliotheksbau am Schloss

Eine neue Ära für die Bibliothek und ihre Be-
nutzung setzte nach der Gründung Karlsruhes 
ein. Die in kriegerischen Zeiten sicherheitshalber 
nach Basel evakuierten Bestände wurden zurück-

geholt und in einem neu erbauten Seitenflügel 
des Karlsruher Schlosses aufgestellt. Hier sollte 
nach dem Vorbild anderer Höfe eine repräsentati-
ve Bibliothek entstehen. Einer der ersten Benut-
zer der 1765 eröffneten neuen Bibliothek war der 
badisch-elsässische Geschichtsschreiber Johann 
Daniel Schöpflin, der 1766 bestätigte, dass sie tat-
sächlich allen Interessenten offen stand – was 
freilich zur damaligen Zeit nicht hieß, dass aus- 
nahmslos jeder Mensch Zugang hatte. Bald nach 
ihrer Eröffnung erhielt die Hofbibliothek Zu-

wachs aus Rastatt, denn nach 1771 wurden nicht 
nur die beiden Markgrafschaften wiederverei-
nigt, sondern auch die Büchersammlungen, die 
seit 1535 ebenfalls getrennte Wege gegangen wa-
ren. Es war der ausdrückliche Wille Markgraf 
Karl Friedrichs, seine Bibliothek, die inzwischen 
einen Umfang von mehr als 20.000 Bänden auf-
wies, dem gelehrten Publikum zu öffnen. Das 
machte allerdings Regeln erforderlich. Er beauf-
tragte daher seinen Bibliothekar Friedrich Valen-
tin Molter und den aus Rastatt übernommenen 
Kanzlisten Johann Christian Griesbach damit, 
den Entwurf für eine Bibliotheksordnung vorzule-
gen. Eine solche hielt auch Molter für unbedingt 
sinnvoll, denn ihm war nicht entgangen, dass die 
Bibliothek keinen verlässlichen Überblick über 
die ausgeliehenen Bücher besaß.

Erste Benutzerordnung mit elf Paragrafen 

Auf Basis der von Molter und Griesbach vorge-
legten Denkschrift entstand die erste Benutzungs-
ordnung der Bibliothek. Das in lateinischer Spra-
che verfasste und von Molter mitunterzeichnete 
Benutzungsstatut trat zum Jahresbeginn 1771 in 
Kraft. Es wurde wie befohlen auf einem gedruck-
ten, mit markgräflichem Wappen versehenen Pla-
kat an den Türen zum Bibliothekslokal angeschla-
gen und  allen Besuchern zur Kenntnis gegeben. 

Die Reihe der lateinisch durchnummerierten 
Paragrafen beginnt mit der Bekanntgabe der Öff-
nungszeiten: Die Bibliothek ist an jedem Mitt-
woch und Samstag morgens von zehn bis zwölf 
und nachmittags von drei bis fünf Uhr geöffnet. 
Die folgenden sechs Vorschriften regeln die Be-
nutzungs- und Ausleihmodalitäten. Aus dem 
zweiten Paragrafen geht hervor, dass es Besu-
chern gestattet ist, die Bücher aus den Regalen 

Erste Benutzungsordnung von 1771

Die Karlsruher Hofbibliothek öffnet sich von Ludger Syré

zu nehmen, sie aufzuschlagen und durchzublät-
tern und in angemessener Weise zu nutzen; da-
nach sind sie an genau den Ort zurückzustellen, 
an dem sie standen und der im Katalog verzeich-
net ist.

Wenn Bücher ausgeliehen werden, sind sie dop-
pelt in das Ausleihbuch einzutragen: einmal unter 
der Rubrik der Ausleihfrist, einmal unter dem Na-
men des Entleihers, wobei das Ausleihdatum hin-
zuzusetzen ist (III.). Wer sich Bücher nach Hause 
bringen lässt, hat ein Leihgesuch an die Bibliothek 
zu senden (IV.). Handschriften und seltene Druck 
dürfen allerdings nur aus gewichtigen Gründen 
ausgeliehen werden (V.). Und wer Bücher aus der 
Bibliothek erhalten hat, muss diese umsichtig be-
handeln, damit sie keinen Schaden nehmen und 
keinesfalls verloren gehen, anderenfalls hat er auf 
eigene Kosten neue Bücher zu besorgen oder den 
Schaden auszugleichen (VI.). Nach einem Monat 
sind die Bücher der Bibliothek zurückzugeben; 
sollte sie jemand länger benötigen, muss er einen 
neuen Leihschein vorlegen und im Ausleihbuch 
ein neues Datum eintragen (VII.).

Am Schluss erfolgt eine deutliche Drohung: 
Wenn es jemand gewagt haben sollte, ohne das 
Wissen oder ohne den Willen des Bibliothekslei-
ters oder Aufsehers Bücher zu entnehmen, einen 
literarischen Diebstahl zu begehen oder gar Bü-
cher zu stehlen, so soll gegen ihn in aller Schärfe 
gemäß den Gesetzen vorgegangen werden (IX.).

Keine explizite Aussage machte das Statut, ob 
Bücher auch an nicht in Karlsruhe ansässige Inter-
essenten verliehen werden konnten. Spätere 
Leihanfragen deuten darauf hin, dass das nicht 
vorgesehen war. Eine Entleihung nach auswärts 
sei „den Statuten zuwider“, belehrte 1792 Hofbib-
liothekar Molter einen Pfarrer, der nur wenige Ki-
lometer entfernt wohnte, nämlich in Durlach.

Mehr als eine reine Benutzerordnung

Das vor etwa 250 Jahren erlassene Statut wies 
den Weg für die nachfolgenden Bibliotheksbenut-
zungsordnungen. Schon dieses erste zeigt, dass Bi-
bliotheksstatuten zu jeder Zeit mehr als reine Be-
nutzungsordnungen gewesen sind. Sie äußerten 

sich beispielsweise auch zu Fragen des Sammel-
profils, der Erwerbung und der Katalogisierung. In 
diese Rubrik fällt jener Paragraf (VIII.), der sich der 
Ablieferung von Pflichtexemplaren widmete und 
der damit eine zusätzliche Bibliotheksfunktion zu 
etablieren versuchte, die sich mit der Zeit zu einem 
konstitutiven Merkmal des Typs Landesbibliothek 

entwickeln sollte. Die Bestimmung, dass von allen 
in den Druckereien Badens produzierten Werken 
jeweils zwei an die Bibliothek abgegeben werden 
mussten, ließ sich in der Praxis allerdings nur 
schwer und nur zeitweise durchsetzen. 

Von den genannten Punkten abgesehen mach-
ten die Bibliotheksstatute üblicherweise mit dem 
Zweck der jeweiligen Einrichtung bekannt. Auch 
die Ordnung von 1771 startete mit der Funktions-
bestimmung der Sammlung. Die Präambel bringt 
Karl Friedrichs Wunsch zum Ausdruck, dass die 
von seinen Vorfahren angelegte und von ihm ver-
mehrte Hofbibliothek „zum öffentlichen Ge-
brauch“ derjenigen bestimmt sein möge, „die das 
Studium der Wissenschaften und schönen Künste 
vorantreiben.“ 

Ob die Bestimmung „zum öffentlichen Ge-
brauch“ nur auf dem Papier stand oder ob sie mit 
der Realität übereinstimmte, lässt sich mit letzter 
Gewissheit nicht sagen. Hinweise können jedoch 
die Reiseberichte auswärtiger Gelehrter liefern, 
die die Hofbibliothek nicht nur oberflächlich be-
sichtigten, sondern die in ihr intensiv forschten 
und arbeiteten. Berichte dieser Art lassen den 
Schluss zu, dass sich Anspruch und Wirklichkeit 
deckten. Mit Fug und Recht lässt sich demnach 
konstatieren, dass mit dem markgräflichen Erlass 
von 1771 eine neue Ära in der Entwicklung der Bi-
bliothek eingeläutet wurde.

Wie es scheint, hat die kurz gehaltene Ordnung 
für die damaligen Verhältnisse ausgereicht. Sie 
wurde, wenngleich um sieben Paragrafen erwei-
tert, 1829 erneut ausgegeben, jetzt in deutscher 
Sprache. Das modifizierte Reglement galt nur kur-
ze Zeit, denn 1843 wurde es von einem neuen, 
nunmehr achtseitigen Statut abgelöst. Dieses fass-
te alle Benutzungsvorgänge signifikant restrikti-
ver und bürokratischer als die auf einer liberalen 
Gesinnung basierende Vorgängerregelung. Es 
blieb bis 1874 in Kraft. Mit dem Einzug der Biblio-
thek in das Großherzogliche Sammlungsgebäude 
am Friedrichsplatz eröffneten sich ganz neue Be-
nutzungsmöglichkeiten, die in einem modernen, 
benutzerfreundlichen Statut kodifiziert wurden.
Zum Thema erschienen: 250 Jahre öffentlich. Die Badische Landes-
bibliothek 1771 – 2021, Karlsruhe 2021.

„Da die Zigeuner sich in weitem Maße einer 
Seßhaftmachung widersetzt haben, gelten sie als 
asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur 
Kriminalität, besonders zu Diebstählen und Betrü-
gereien, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen An-
triebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil 
ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemm-
ter Okkupationstrieb eigen ist.“

Diesem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem 
Jahr 1956 war die Klage auf Entschädigung einer 
im Jahr 1940 deportierten Frau aus der Minderheit 
der Sinti vorausgegangen. Der Bundesgerichtshof 
entschied hier nun grundsätzlich, dass sämtliche 
Verfolgungsmaßnahmen gegen Sinti und Roma, 
zeitgenössisch „Zigeuner“ genannt, die vor den 
Deportationen nach Auschwitz im Jahr 1943 statt-
gefunden hatten, als nicht rassistisch motiviert zu-

rückzuweisen seien. Somit wurden diejenigen, die 
schon in den frühen 1940er Jahren oder früher 
verfolgt und deportiert worden waren, aus dem 
Entschädigungsrecht ausgeschlossen. 

Nationalsozialistische Verfolgung

Dabei waren Sinti und Roma während der NS-
Zeit zweifelsohne rassistisch diskriminiert und 
verfolgt worden. Mitte der 1930er Jahre waren 
„Zigeunerlager“ eingerichtet worden, in die sie 
zwangsweise eingewiesen wurden – ungeachtet 
dessen, ob sie einen festen Wohnsitz hatten oder 
nicht. Ferner gab es seit 1936 die „Rassenhygieni-
sche und erbbiologische Forschungsstelle“ unter 
dem Tübinger Arzt Robert Ritter, der Sinti und Ro-
ma systematisch registrierte und damit die Daten-

basis für die späteren 
Deportationen schuf. 
Im Mai 1940 wurden 
auf Anordnung des 
Reichsführers SS Hein-
rich Himmler Deporta-
tionen ganzer Familien 
organisiert. Hiervon 
waren auch Karlsruher 
Sinti betroffen, wie die 
von Henriette Weiss, 
die am 17. Mai 1940 zu 
den 490 südwestdeut-
schen Sinti und Roma 
über den Hohenasperg 
nach Polen Deportierte 
gehörten. Am 16. De-
zember 1942 folgte 
schließlich Himmlers 
sogenannter „Ausch-
witz-Erlass“, der zur 
Deportation von etwa 
23.000 Sinti und Roma 

nach Auschwitz führte – für über 85 Prozent der 
Deportierten war diese das Todesurteil.

„Wiedergutmachung“?  
Das BGH-Urteil von 1956

Im Jahr 1949 wurde für die amerikanische Be-
satzungszone das US-Entschädigungsgesetz ver-
abschiedet. § 1 legte fest:

„Ein Recht auf Wiedergutmachung nach diesem 
Gesetz hat, wer unter der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft (30. Januar 1933 bis 8. Mai 1945) 
wegen seiner politischen Überzeugung, aus Grün-
den der Rasse, des Glaubens oder der Weltan-
schauung verfolgt wurde und hierdurch Schaden 
an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigen-
tum, Vermögen oder seinem wirtschaftlichen Fort-
kommen erlitten hat.“

Die Bestimmungen boten einen großen Inter-
pretationsspielraum – denn keine Opfergruppe 
wurde explizit genannt. Im Fall der Sinti und Ro-
ma kam nur ihre „rassische“ Verfolgung in Frage. 
Daran wird deutlich, wie wichtig die Anerken-
nung als „rassisch Verfolgter“ war: Wenn die zu-
ständige Behörde, in Karlsruhe das Landesamt für 
Wiedergutmachung, dies ablehnte und zu dem 
Schluss kam, dass die Person aufgrund einer „aso-
zialen“ Haltung verfolgt worden war, konnte der 
Antrag rechtlich problemlos abgewiesen werden. 

Im Jahr 1953 wurde schließlich das bundesein-
heitliche Entschädigungsgesetz verabschiedet, 
das sich am US-Entschädigungsgesetz orientierte 
und 1956 noch einmal in einer novellierten Fas-
sung in Kraft trat. Hinsichtlich der Entscheidung, 
ab welchem Zeitpunkt die Verfolgung der soge-
nannten „Zigeuner“ unter das Entschädigungs-
recht fiel, gab es jedoch große Abweichungen in 
der Rechtsprechung der Landgerichte und Ober-

„Nicht aus Gründen der Rasse verfolgt“?

Zur Entschädigung von Sinti und Roma in Karlsruhe von Vanessa Hilss

Deportation von südwestdeutschen Sinti, Hohenasperg. Foto: Bundesarchiv

Die erste Benutzungsordnung der badischen Hof-
bibliothek von 1771, Druck 1786, Badische Landes-
bibliothek.

Markgraf Carl Friedrich, um 1771, Badische Landes-
bibliothek.
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Wer durch die westliche Kaiserstraße geht, wird 
am Haus Nr. 184 eine offenkundig schon ältere 
Gedenktafel für Generalfeldmarschall Paul von 
Hindenburg, den späteren zweiten Reichspräsi-
denten der Weimarer Republik finden. Diese Eh-
rung wurde einem Mann zuteil, der heute zurecht 
als einer der Totengräber eben dieser Weimarer 
Republik gilt. Die Tafel war noch während des 
Ersten Weltkriegs am 2. Oktober 1918, am 71. Ge-
burtstag von „Deutschlands bedeutendstem Feld-
herrn“, wie das Karlsruher Tagblatt schrieb, in Er-
innerung an Hindenburgs Zeit in Karlsruhe ange-
bracht worden: „In diesem Hause wohnte und 
wirkte seine Exzellenz Generalfeldmarschall Paul 
von Hindenburg als Kommandeur der 28. Division 
von 1900 – 1903.“ Das Kommando der 28. Division 
befand sich im Haus Kaiserstraße 184. 

Schon drei Jahre zuvor hatte die Stadt ihm die 
Ehrenbürgerwürde verliehen. Damit war Karls-
ruhe nach Magdeburg die zweite Stadt, die dem 
später noch vielfach so Geehrten diese höchste 
Auszeichnung zukommen ließ. 1921 folgte noch 
die Benennung der Hindenburgstraße. Die von 
Hindenburg mit zu verantwortende Niederlage 
im Ersten Weltkrieg verhinderte diese neuerliche 

Ehrung ebenso wenig wie seine maßgebliche 
Rolle bei der Entstehung und Verbreitung der 
Dolchstoßlegende, die in völliger Verkehrung der 
Tatsachen den demokratischen Parteien die 
Schuld an der deutschen Niederlage im Ersten 
Weltkrieg gab. 

Diese in Deutschland vor 1945 weit verbreitete 
Hindenburgverehrung wurde nach dem Zweiten 
Weltkrieg auch in Karlsruhe revidiert. Das Justiz-
ministerium Württemberg-Baden ordnete 1946 
die Entfernung der Gedenktafel an, da alles zu 
vermeiden sei, „was die Aufrichtigkeit und Ent-
schiedenheit der Abkehr von dem nationalsozia-
listischen Regime in Zweifel ziehen kann“. Die 
Hindenburgstraße in der heutigen Nordstadt hat-
te schon zuvor en Namen des von Rechtsradika-
len 1921 ermordeten Mathias Erzberger erhalten, 
einer der von Hindenburgs Dolchstoßlegende dif-
famierten demokratischen Politiker. Anders als 
die nationalsozialistischen Ehrenbürger der Stadt 
u. a. Adolf Hitler, Walter Köhler und Robert Wag-

ner wurde Hindenburg aber nicht aus der Liste 
der Ehrenbürger gestrichen. 

Im September 1954 beantragte nun der in Karls-
ruhe gebürtige und dort wohnhafte Generalmajor 
a. D. Helmut Bachelin – erfolglos – die Rücknahme 
der Umbenennung. Als sich aber im Jahr 1957 die 
Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Soldatenverbän-
de an das für das Gebäude zuständige baden-
württembergische Justizministerium wandte, hat-
te man nun keine Bedenken mehr. Die Soldaten-
verbände hatten darauf hingewiesen, dass die 
„alten Soldaten … schon immer lebhaft bedauert“ 
hätten, „daß sich dieses Erinnerungszeichen an 
einen verdienten Soldaten und Ehrenbürger der 
Stadt Karlsruhe nicht mehr an der alten Stelle be-
finde.“ Auch der Kameradendienst der 35. Infan-
terie-Division, von der heute bekannt ist, dass sie 
maßgeblich an Verbrechen der Wehrmacht betei-
ligt war, hatte sich an das Justizministerium ge-
wandt. Daraufhin fragten Finanzminister Karl 
Frank und Oberlandesgerichtspräsident Max Sil-
berstein bei der Stadt Karlsruhe an, ob sie mit der 
Wiederanbringung an dem Haus in ihrer Haupt-
straße einverstanden sei. Beide erhielten von 
Oberbürgermeister Günther Klotz die Antwort, 
dass er nichts einzuwenden habe. Die Tafel wurde 
nach dieser Zustimmung vor dem 1. September 
1958 ohne eine offizielle Veranstaltung und ohne 
Presseresonanz wieder angebracht und hängt 
heute noch an dem inzwischen nach § 2 des Denk-
malschutzgesetz als Kulturdenkmal eingestuften 
Haus. 2018 annullierte der Karlsruher Gemeinde-
rat in einem symbolischen Akt die Ehrenbürger-
schaft vor allem wegen Hindenburgs Rolle in der 
Endphase der Weimarer Republik.

Carlsruher Blickpunkte

Relikt einer Erinnerungskultur im Wandel von Ernst Otto Bräunche

landesgerichte, bei denen im Falle der vom Lan-
desamt abgelehnten Anträge Berufung eingelegt 
werden konnte. Daher appellierten einige Gerich-
te an den Bundesgerichtshof, diese Frage zu klä-
ren. Dieser fällte daraufhin am 7. Januar 1956 das 
einleitend zitierte Grundsatz-Urteil, demzufolge 
erst ab März 1943, dem Geltungsbeginn des 
Auschwitz-Erlasses, von einer Verfolgung aus 
„rassischen“ Gründen ausgegangen werden 
konnte. Das bedeutete im Umkehrschluss, dass 
die schon vor 1943 Verfolgten kollektiv als soge-
nannte „Asoziale“ oder „Kriminelle“ stigmatisiert 
wurden, denn nach dem Urteil des Bundesge-
richtshofs waren sie ja nicht aus Gründen der NS-
Rassenlehre, sondern aus Gründen ihrer angeb-
lich kollektiv „kriminellen“ Haltung oder auch 
aufgrund der von ihren ausgehenden „Spionage-
gefahr“ verfolgt und deportiert worden.

Henriette Weiss:  
Deportation aus „militärischen Gründen“

So erging es auch Henriette Weiss, die 1940 aus 
Karlsruhe ins Generalgouvernement deportiert 
worden und erst 1945 mit ihrer Familie aus dem 
Konzentrationslager zurückgekehrt war, waren sie 
und ihr Mann ihrer Existenz beraubt; zwei ihrer 
Kinder waren aufgrund der Arbeit im Konzentrati-
onslager körperlich behindert. Henriette Weiss 
stellte bereits im Jahr 1949 einen Antrag auf Haft-
entschädigung, doch dieser wurde erst 1958 und 
somit nach Verabschiedung des BGH-Urteils ent-
schieden. Unter Berufung auf dieses Urteil ent-
schied das Landesamt für Wiedergutmachung, 
dass „[m]aßgeblich für die Aussiedlung der Zigeu-
ner und Zigeunermischlinge aus den frontnahen 
Gebieten […] allein militärische Gründe“ gewesen 
seien. Henriette Weiss sollte für die etwa fünf Jah-
re, in denen sie von ihrer Heimat ferngehalten wor-
den war und Zwangsarbeit hatte leisten müssen, 
keinerlei Entschädigung erhalten, da ihre Deporta-
tion 1940 nicht „rassisch“ begründet gewesen wä-
re. Da sie keine Vorstrafen hatte, stellt sich die Fra-
ge, aus welchen Gründen die Deportation erfolgt 
sein sollte, wenn nicht aus „rassischen“ Motiven.

Der Anwalt von Henriette Weiss legte Berufung 
vor dem Landgericht Karlsruhe ein, welche zu-
mindest in Teilen erfolgreich war, denn das Land-
gericht fällte folgendes Urteil:

„Die Kammer ist in ständiger Rechtsprechung 
zusammen mit der weitaus überwiegenden Mehr-

zahl der deutschen Ge-
richte der Auffassung 
des BGH gefolgt […] 
und sieht keinen An-
laß, in diesem Fall da-
von abzuweichen. Hie-
raus ergibt sich not-
wendigerweise, daß 
der Klägerin jedenfalls 
für die Zeit vor dem 
1. 3. 1943 ein Anspruch 
wegen Schadens an 
Freiheit nicht zusteht. 
Dagegen muß ihr eine 
Haftentschädigung für 
die Zeit vom 1. 3. 1943 
bis 15. 1. 1945 zugebil-
ligt werden. Wie be-
reits oben ausgeführt, 
haben aufgrund des so-
genannten Auschwitz-
Erlasses ab 1. 3. 1943 
die gegen die Zigeuner 
getroffenen Maßnah-
men Verfolgungscha-
rakter im Sinne des Entschädigungsrechtes ange-
nommen.“ Henriette Weiss erhielt für die 22 Mo-
nate in Haft 3.300 DM, also 150 DM pro Monat. 
Dieses Urteil stellte zwar eine Verbesserung ihrer 
Lage dar, gleichzeitig verdeutlicht es aber auch, 
wie paradox das Entschädigungsrecht war: Die 
Rechtsprechung, der zufolge alle Maßnahmen 
nach dem 1. März 1943 als „rassisch“ begründet, 
alle vor diesem Stichtag jedoch als nicht „rassisch“ 
motiviert betrachtet wurden, impliziert die Annah-
me, dass die „rassische“ Verfolgung der Sinti und 
Roma von einem Tag auf den anderen begonnen 
hätte, was sicher nicht den Tatsachen entsprach.

Revision des BGH-Urteils 1963

Eine Verbesserung der rechtlichen Situation trat 
erst 1963 ein, als der Bundesgerichtshof sein Urteil 
revidierte. Aufgrund des zunehmenden Drucks 
verschiedener Stellen wurde nun entschieden, 
dass spätestens seit 1938 für die gegen „Zigeu-
ner“ ergriffenen Maßnahmen „rassenpolitische 
Beweggründe mitursächlich“ gewesen seien. Das 
revidierte Urteil hatte auch Einfluss auf die erneu-
te und letzte Novelle des Bundesentschädigungs-
gesetzes im Jahr 1965. Denn in diesem wurde fest-

gelegt, dass die zuvor abgewiesenen Anträge von 
Sinti und Roma, deren Verfolgung sich auf den 
Zeitraum zwischen 1938 und 1943 bezogen hatte, 
neu entschieden werden konnten.

Tatsächlich hatten das revidierte Urteil und da-
mit verbunden auch das novellierte Bundesent-
schädigungsgesetz positive Folgen; so erhielt 
beispielsweise Henriette Weiss nun eine Ent-
schädigung für ihre Verfolgung seit der Deporta-
tion 1940 – dies wohlgemerkt aber erst zwanzig 
Jahre nach Ende des NS-Regimes. Das novellier-
te Gesetz von 1965 stellte somit sicher eine Ver-
besserung der rechtlichen Situation der verfolg-
ten Sinti und Roma dar; dennoch ist fraglich, wie 
viele Betroffene sich tatsächlich auf eine Neuan-
meldung ihrer Ansprüche und die damit verbun-
denen behördlichen Komplikationen einließen, 
nachdem sie fast zwanzig Jahre lang umsonst um 
ihre Entschädigung gekämpft und von den Be-
hörden kollektiv als „Kriminelle“ stigmatisiert 
worden waren.

Von  der Autorin ist erschienen: Sinti und Roma. „Nicht aus Grün-
den der Rasse verfolgt“? Zur Entschädigungspraxis am Landesamt 
Für Wiedergutmachung Karlsruhe, Karlsruhe 2017 (= Forschungen 
und Quellen zur Stadtgeschichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs 
Karlsruhe Band 17).

 Foto: Müller-Gmelin 2021

Sinti und Roma auf dem Weg zum Hohenasperg. Foto: Bundesarchiv


